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Gewinne aus Beteiligungen an Personengesellschaften  
Anteile am Gewinn einer in- oder ausländisĖ en gewerbliĖ en PersonengesellsĖ aĞ  
sind von der Summe des Gewinns und der HinzureĖ nungen zu kürzen, wenn die 
Gewinnanteile in dem gewerbliĖ en Gewinn des Unternehmens enthalten sind. Die 
Bestimmung setzt also voraus, dass ein Gewerbetreibender an einer Personenge-
sellsĖ aĞ  beteiligt ist, die Beteiligung als Teil seines Betriebsvermögens behandelt 
und demzufolge die Gewinnanteile aus der Beteiligung als Erträge seines Gewerbe-
betriebes verbuĖ t. Wegen des ReĖ tsgrundes für die Kürzung der Gewinnanteile 
wird auf die Ausführungen zu Zeile 50 – HinzureĖ nung von Verlustanteilen – ver-
wiesen. 

Gewinnausschüttungen inländischer Kapitalgesellschaften 
§ 9 Nr. 2a GewStG sieht eine Kürzung um Gewinne aus Anteilen an niĖ t steuerbe-
freiten inländisĖ en KapitalgesellsĖ aĞ en, Kredit- oder VersiĖ erungsanstalten des 
öff entliĖ en ReĖ ts, Erwerbs- und WirtsĖ aĞ sgenossensĖ aĞ en sowie Unterneh-
mensbeteiligungsgesellsĖ aĞ en vor, soweit diese Gewinne niĖ t bereits bei der Er-
miĴ lung des Gewinns laut Zeile 33 naĖ  § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b KStG abgezogen 
wurden.

Hintergrund der Regelung ist im WesentliĖ en die Vermeidung einer doppelten 
gewerbesteuerliĖ en Belastung der ausgesĖ üĴ eten Gewinne . Gehört zum Betriebs-
vermögen eines gewerbliĖ en Unternehmens z.B. eine Beteiligung an einer Kapital-
gesellsĖ aĞ , so erhöhen GewinnaussĖ üĴ ungen aus dieser Beteiligung den Gewinn 
aus Gewerbebetrieb. DadurĖ  kann eine doppelte gewerbesteuerliĖ e Belastung 
entstehen. Einmal entriĖ tet die KapitalgesellsĖ aĞ  Gewerbesteuer für den von ihr 
erwirtsĖ aĞ eten Gewerbeertrag, zum anderen werden die von der Kapitalgesell-
sĖ aĞ  ausgesĖ üĴ eten Gewinne, wenn sie im Rahmen eines Gewerbebetriebs des 
GesellsĖ aĞ ers anfallen, bei ihm ein weiteres Mal der Gewerbesteuer unterworfen. 

Neben den Anforderungen an die Art der Beteiligung setzt die Kürzung naĖ  § 9 
Nr. 2a GewStG weiter voraus, dass die Beteiligung mindestens 15 % des Grund- 
oder Stammkapitals beträgt und diese Voraussetzung bereits zu Beginn des jewei-
ligen Erhebungszeitraums vorlag. Beginnt die Gewerbesteuerpfl iĖ t des beteiligten 
Unternehmens erst im Laufe eines Kalenderjahrs, so kommt es für diesen ersten Er-
hebungszeitraum auf die Höhe der Beteiligung zu Beginn der Steuerpfl iĖ t (Beginn 
des abgekürzten Erhebungszeitraums) an. 

Die Voraussetzung der Mindestbeteiligung kann sowohl durĖ  eine unmiĴ elbare 
als auĖ  durĖ  eine miĴ elbare Beteiligung am Grund- oder Stammkapital erfüllt 
werden; vgl. dazu BFH-Urteil vom 17.5.2000, BStBl II 2001, 685. Die von der Finanz-
verwaltung in AbsĖ niĴ  61 Abs. 1 Satz 1 GewStR vertretene ReĖ tsauff assung, wo-
naĖ  das SĖ aĖ telprivileg nur im Falle einer unmiĴ elbaren Beteiligung in BetraĖ t 
kommt, ist damit gegenstandslos. 

Ist ein Grund- oder Stammkapital niĖ t vorhanden, triĴ  an seine Stelle das Vermö-
gen; bei Erwerbs- und WirtsĖ aĞ sgenossensĖ aĞ en  ist die Beteiligung an der Sum-
me der GesĖ äĞ sguthaben maßgebend (§ 9 Nr. 2a Satz 2 GewStG). Sind die Gesell-
sĖ aĞ er einer PersonengesellsĖ aĞ  an der KapitalgesellsĖ aĞ  beteiligt und gehören 
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die Anteile steuerliĖ  zum notwendigen Betriebsvermögen der PersonengesellsĖ aĞ  
(GesellsĖ aĞ svermögen oder Sonderbetriebsvermögen der GesellsĖ aĞ er), so sind 
bei der ErmiĴ lung der Beteiligungshöhe die Anteile der GesellsĖ aĞ er zusammen-
zureĖ nen. 

Zu den Gewinnen aus Anteilen  gehören sowohl off ene als auĖ  verdeė te Ge-
winnaussĖ üĴ ungen sowie Bezüge, die aufgrund einer Kapitalherabsetzung oder 
naĖ  Aufl ösung einer KapitalgesellsĖ aĞ  anfallen. Ausgenommen sind allerdings 
AussĖ üĴ ungen und Bezüge, soweit sie aus dem steuerliĖ en Einlagekonto stam-
men oder es siĖ  um die Rüė zahlung von Nennkapital handelt, da diesbezügliĖ  
auĖ  keine steuerliĖ  relevanten Einnahmen vorliegen (vgl. § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 
Nr. 2 EStG). Ein aus der Veräußerung der Beteiligung erzielter Gewinn ist ebenfalls 
kein Gewinn im Sinne des § 9 Nr. 2a GewStG (vgl. BFH-Urteil vom 7.12.1971, BStBl 
II 1972, 468). 

Ausgangsgröße für den Kürzungsbetrag sind bei natürliĖ en Personen oder Per-
sonengesellsĖ aĞ en, soweit daran natürliĖ e Personen beteiligt sind, die Gewinnan-
teile, soweit sie naĖ  Anwendung des § 3 Nr. 40 EStG noĖ  im Gewinn aus Gewer-
bebetrieb laut Zeile 33 enthalten sind. Der Kürzungsbetrag naĖ  § 9 Nr. 2a GewStG 
mindert siĖ  um Aufwendungen, die in unmiĴ elbarem Zusammenhang mit den 
betreff enden Gewinnanteilen stehen, vgl. § 9 Nr. 2a Satz 3 GewStG. Soweit es siĖ  
bei den Aufwendungen um Zinsen handelt, unterbleibt eine HinzureĖ nung naĖ  
§ 8 Nr. 1 BuĖ stabe a GewStG.

Eine Kürzung naĖ  § 9 Nr. 2a GewStG entfällt, soweit die Gewinnanteile in dem 
der ErmiĴ lung des Gewerbeertrags zugrunde gelegten Gewinn niĖ t enthalten sind 
(§ 9 Nr. 2a Satz 1 letzter Halbsatz GewStG). Dies gilt für alle KörpersĖ aĞ en mit 
Ausnahme von OrgangesellsĖ aĞ en. Handelt es siĖ  bei dem beteiligten Unterneh-
men z.B. um eine KapitalgesellsĖ aĞ , bleibt die empfangene GewinnaussĖ üĴ ung 
naĖ  § 8b Abs. 1 KStG bei der EinkommensermiĴ lung außer Ansatz und ist damit in 
dem maßgebliĖ en Gewinn aus Gewerbebetrieb ebenfalls niĖ t enthalten. Für eine 
(noĖ malige) Kürzung dieses Teilbetrags der GewinnaussĖ üĴ ung naĖ  § 9 Nr. 2a 
GewStG besteht daher keine Notwendigkeit mehr. Die pausĖ al mit 5 % der Bezüge 
angesetzten niĖ t abziehbaren Betriebsausgaben i.S.d. § 8 b Abs. 5 KStG führen niĖ t 
zu einer Kürzung naĖ  § 9 Nr. 2a GewStG (§ 9 Nr. 2a Satz 4 GewStG).

Beispiel:
An der AB-OHG sind A (natürliĖ e Person) und die B-GmbH zu gleiĖ en Teilen 
beteiligt. Die AB-OHG ist bereits seit Jahren zu 20 % an der Z-GmbH beteiligt. In 
dem von der OHG erzielten Gewinn 2009 von 100.000 € ist eine GewinnaussĖ üt-
tung der Z-GmbH i.H.v. 20.000 € enthalten. Aufwendungen in unmiĴ elbarem 
Zusammenhang mit der GewinnaussĖ üĴ ung der Z-GmbH bzw. mit der Beteili-
gung an der Z-GmbH entstanden der OHG im Jahr 2009 niĖ t.

Lösung:
Die anteilig auf A entfallende GewinnaussĖ üĴ ung der Z-GmbH in Höhe von 
10.000 € unterliegt naĖ  § 7 GewStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG ledigliĖ  zu 60 % der
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Besteuerung. Die anteilig der B-GmbH zuzureĖ nende hälĞ ige GewinnaussĖ üt-
tung der Z-GmbH bleibt naĖ  § 7 GewStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG zu 100 % von 
der Besteuerung ausgenommen. Die gemäß § 7 GewStG i.V.m. § 8b Abs. 3 KStG 
mit pausĖ al 5 % der GewinnaussĖ üĴ ung anzunehmenden niĖ t abziehbaren 
Betriebsausgaben dürfen den steuerliĖ en Gewinn wiederum niĖ t mindern.
Der in Zeile 33 einzutragende Gewinn aus Gewerbebetrieb erreĖ net siĖ  dem-
naĖ  wie folgt:

Gewinn OHG 100.000 €

steuerfreier Anteil naĖ  § 3 Nr. 40 EStG
40 % von 10.000 € ./. 4.000 €

steuerfreier Anteil naĖ  § 8b Abs. 1 KStG
100 % von 10.000 € ./. 10.000 €

niĖ t abziehbare Betriebsausgaben naĖ  
§ 8b Abs. 3 KStG
5 % von 10.000 € + 500 €

Gewinn aus Gewerbebetrieb einzutragen in Zeile 33 86.500 €

Kürzungsbetrag naĖ  § 9 Nr. 2a GewStG einzutragen in Zeile 
62: im Gewinn aus Gewerbetrieb enthaltener steuerpfl iĖ tiger 
Anteil der auf A entfallenden GewinnaussĖ üĴ ung 60 % von 6.000 €

Keine Kürzung naĖ  § 9 Abs. 2a GewStG um auf B-GmbH 
ent fallende anteilige GewinnaussĖ üĴ ung, da im Gewinn aus 
Gewerbebetrieb sĖ on niĖ t mehr enthalten. Die pausĖ alen 
Betriebsausgaben führen zu keiner Kürzung naĖ  § 9 Nr. 2a 
GewStG

Persönliche haftende Gesellschafter einer KGaA  
Ist der persönliĖ  haĞ ende GesellsĖ aĞ er einer KGaA selbst gewerbesteuerpfl iĖ tig, 
z.B. weil es siĖ  um eine GmbH handelt, so würden seine Gewinnanteile für die 
niĖ t auf das Grundkapital gemaĖ ten Einlagen bei ihm der Gewerbesteuer unter-
liegen, obwohl sie bereits als Gewerbeertrag der KGaA versteuert wurden (§ 8 Nr. 4 
GewStG). Um eine solĖ e Doppelbelastung zu vermeiden, hat der Gesetzgeber die 
Kürzungsregelung des § 9 Nr. 2b GewStG gesĖ aff en, naĖ  der bei ErmiĴ lung des 
Gewerbeertrags des persönliĖ  haĞ enden GesellsĖ aĞ ers diese Gewinnanteile zu 
kürzen sind. 

Positiver Gewerbeertrag ausländischer Betriebsstätte  n
Der Gewerbesteuer unterliegen nur Unternehmen, die im Inland betrieben werden 
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG). Erstreė t siĖ  der Gewerbebetrieb auĖ  auf das Ausland, 
so werden nur die im Inland gelegenen BetriebsstäĴ en der Besteuerung unterwor-
fen. Aus diesem Grund ist der auf ausländisĖ e BetriebsstäĴ en entfallende Teil des 
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Gewerbeertrags (Gewinn unter Berüė siĖ tigung der HinzureĖ nungen und Kür-
zungen) abzuziehen (§ 9 Nr. 3 GewStG). Wenn der infrage kommende Betrag niĖ t 
aus der BuĖ führung festgestellt werden kann, muss er gesĖ ätzt werden. Dabei 
kann entspreĖ end den VorsĖ riĞ en des Gewerbesteuergesetzes für Zerlegungsfälle 
(§ 29 GewStG) evtl. eine AuĞ eilung naĖ  dem Verhältnis der Arbeitslöhne vorge-
nommen werden. 

Eine Kürzung naĖ  § 9 Nr. 3 GewStG ist ausgesĖ lossen, soweit eine BetriebsstäĴ e 
in einem naĖ  Doppelbesteuerungsabkommen ausgewiesenen sog. grenzübersĖ rei-
tenden Gewerbebetrieb i.S.d. § 2 Abs. 7 Nr. 2 GewStG belegen ist – auĖ  soweit sie 
siĖ  im ausländisĖ en Teil des grenzübersĖ reitenden Gewerbegebiets befi ndet. 

Bei Unternehmen, die ganz oder teilweise den Betrieb von HandelssĖ iff en  im 
internationalen Verkehr zum Gegenstand haben, wird der auf das Ausland entfal-
lende Teil des Gewerbeertrags mit pausĖ al 80 % des auf den Betrieb von Handels-
sĖ iff en im internationalen Verkehr entfallenden Gewerbeertrags gesĖ ätzt. Diese 
Kürzung naĖ  § 9 Nr. 3 Satz 2 ff . GewStG kommt allerdings nur zum Tragen, wenn 
der Gewinn aus dem Betrieb von HandelssĖ iff en im internationalen Verkehr naĖ  
§§ 4 Abs. 1 oder 5 EStG ermiĴ elt wurde. Erfolgte die GewinnermiĴ lung naĖ  § 5a 
EStG, fi ndet § 9 Nr. 3 Satz 2 ff . GewStG keine Anwendung; vgl. § 7 Satz 2 GewStG 
sowie die Anmerkungen zu Zeile 75. 

Entfällt auf die ausländisĖ e BetriebsstäĴ e ein negativer Gewerbeertrag  (Verlust 
unter Berüė siĖ tigung von HinzureĖ nungen und Kürzungen), so ist dieser eben-
falls unberüė siĖ tigt zu lassen. Dies gesĖ ieht durĖ  HinzureĖ nung des negativen 
Gewerbeertrags der ausländisĖ en BetriebsstäĴ e, vgl. Teil I Zeile 54. 

Spendenabzug 
Die Regelung zum gewerbesteuerliĖ en Spendenabzug  in § 9 Nr. 5 GewStG gilt 
grundsätzliĖ  für alle Gewerbebetriebe unabhängig von der ReĖ tsform. Er umfasst 
sämtliĖ e Spendenarten des § 10b Abs. 1 EStG bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG. Dem Grunde 
naĖ  abzugsfähig sind daher Spenden für wissensĖ aĞ liĖ e, besonders förderungs-
würdige kulturelle, mildtätige, kirĖ liĖ e, religiöse und besonders förderungswürdi-
ge gemeinnützige Zweė e; vgl. dazu auĖ  § 48 EStDV und Anlage 1 zu § 48 EStDV. 
Voraussetzung für den gewerbesteuerliĖ en Spendenabzug  ist darüber hinaus, dass 
die Spenden aus MiĴ eln des Gewerbebetriebs geleistet worden sind. Die im – ggf. ab-
weiĖ enden – WirtsĖ aĞ sjahr geleisteten Spenden sind in Zeile 66 einzutragen. 

AuĖ  bei der Gewerbesteuer sind Spenden nur bis zu einem bestimmten HöĖ st-
betrag abzugsfähig. Bemessungsgrundlage für den SpendenhöĖ stbetrag  ist der Ge-
winn, bei KörpersĖ aĞ en der Gewinn zuzügliĖ  der naĖ  § 8 Nr. 9 GewStG zunäĖ st 
in vollem Umfang wieder hinzuzureĖ nenden Spenden, die den Gewinn gemindert 
haĴ en (vgl. Teil I Zeile 51). Alternativ kann der HöĖ stbetragsbereĖ nung auĖ  die 
Summe der gesamten Umsätze und der im jeweiligen WirtsĖ aĞ sjahr aufgewende-
ten Löhne und Gehälter zugrunde gelegt werden. Diese Summe ist in Zeile 73 aller-
dings nur dann einzutragen, wenn bei Zugrundelegung dieser Bemessungsgrundla-
ge ein höherer Spendenabzug mögliĖ  ist als bei der HöĖ stbetragsbereĖ nung naĖ  
der zuvor genannten BereĖ nungsmethode. 
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